
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG

Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG

Wir haben folgende Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG am 14.05.2013 erhalten:

1. Emittent: Rheinmetall AG, Düsseldorf,
Deutschland
ISIN: DE0007030009, WKN: 703000

2. Mitteilungspflichtiger: Bankhaus Lampe KG, Bielefeld,
Deutschland

3. Art der Schwellenberührung: Überschreiten
4. Betroffene Meldeschwelle: 3% und 5%
5. Datum der Schwellenberührung: 13.05.2013
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 8,55% (entspricht: 3 384 000

Stimmrechten)

Erläuterungen:

Die Gesamtsumme der Stimmrechte beträgt 11,33%, sodass die in der Meldung
nach §25 Abs. 1 WpHG vom 18.04.13 angezeigte Schwellenüberschreitung von 10%
weiterhin Gültigkeit hat. Jedoch entfallen diese nun nicht mehr komplett auf §25 Abs.
1 WpHG, sondern teilen sich auf §21 Abs. 1 WpHG (8,55%) und §25 Abs. 1 WpHG
(2,78%) auf.

Rheinmetall AG
Der Vorstand


